
Bekanntmachung 
 

Einziehung des Weges Flur 18, Flurstück 16 in Bilk 
 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.02.2026 beschlossen, den 
Wirtschaftsweg Flur 18, Flurstück 16 in Bilk (vgl. Lageplan) gemäß § 7 des Straßen- 
und Wegegesetzes NW einzuziehen. Mit der Einziehung des Wirtschaftsweges 
entfallen der Gemeingebrauch und etwaige widerrufliche Sondernutzungen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Einziehung des Wirtschaftsweges kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Wettringen, Ordnungsamt, Kirchstraße 19, 
48493 Wettringen einzulegen.  
 
Wettringen, 27.02.2026 
 
Der Bürgermeister 
gez. Lastering  

 

 

 


